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An die Aktionäre der  
AUGUSTA Technologie Aktiengesellschaft 
 

 

 
München, 29. März 2010 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des 
Bezugsrechts bei der Verwendung und eines etwaigen Andienungsrechts bei dem 
Erwerb eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
(Tagesordnungspunkt VI.) 

Mit der unter Tagesordnungspunkt VI. vorgeschlagenen Ermächtigung soll die 

Gesellschaft in die Lage versetzt werden, bis zum 11. Mai 2015 eigene Aktien im 

Umfang von 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Der Erwerb über die 

Börse oder durch ein öffentliches Erwerbsangebot trägt dem Grundsatz der 

Gleichbehandlung der Aktionäre Rechnung. Erwirbt die Gesellschaft eigene Aktien über 

ein öffentliches Erwerbsangebot, kann jeder verkaufswillige Aktionär entscheiden, wie 

viele Aktien und – sofern eine Kaufpreisspanne festgelegt wird – zu welchem Preis er 

diese an die Gesellschaft veräußern möchte. Übersteigt die angebotene Anzahl an 

Aktien die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, soll es nach der 

vorgeschlagenen Ermächtigung möglich sein, dass der Erwerb nach dem Verhältnis der 

angedienten Aktien (Andienungsquoten) erfolgt. Nur wenn im Grundsatz ein Erwerb 

nach Andienungsquoten statt nach Beteiligungsquoten erfolgt, lässt sich das 

Erwerbsverfahren in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln. 

Auch durch die Ermächtigung, Stückzahlen von bis zu 50 Stück bevorrechtigt zu 

berücksichtigen, soll die technische Abwicklung erleichtert werden, weil hierdurch 

gebrochene Beträge bei der Festlegung der Quoten und kleine Restbestände vermieden 

werden. Der Vorstand hält einen hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen 

weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt und auch 

unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre für angemessen. 
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Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können über die Börse oder durch 

ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot wieder veräußert werden. Auf diese Weise 

wird auch bei der Veräußerung der Aktien dem Grundsatz der Gleichbehandlung der 

Aktionäre genügt. Soweit die Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert 

werden, soll der Vorstand ermächtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre auf die 

eigenen Aktien für Spitzenbeträge auszuschließen. Dies ist erforderlich, um die 

Veräußerung eigener Aktien im Wege eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots 

technisch reibungslos durchführen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 

Aktionäre ausgenommenen eigenen Aktien werden entweder durch Verkauf über die 

Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Eine 

wesentliche Beeinträchtigung der Rechte der Aktionäre ist damit nicht verbunden. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll weiter auch dann ausgeschlossen werden können, 

wenn eigene Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim 

Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran als Gegenleistung übertragen 

werden. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen 

beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 

Unternehmen oder bei Unternehmenszusammenschlüssen vielfach eine Gegenleistung 

in Form von Aktien. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die 

notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 

Unternehmen oder Beteiligungen daran schnell und flexibel ausnutzen zu können. Die 

Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist insoweit angemessen 

und liegt im Interesse der Gesellschaft. Der Vorstand wird zudem jeweils im Einzelfall 

prüfen, ob der Ausschluss des Bezugsrechts in diesen Fällen auch unter 

Berücksichtigung der Interessen der bisherigen Aktionäre im Interesse der Gesellschaft 

liegt. 

Weiter soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auch 

außerhalb der Börse und ohne ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot an Dritte zu 

veräußern, wenn der Veräußerungspreis den Börsenpreis in dem Zeitpunkt, in dem die 

Verpflichtung zur Veräußerung eingegangen wird, nicht wesentlich unterschreitet. Diese 

Ermächtigung dient dem Interesse der Gesellschaft, eigene Aktien beispielsweise an 



 
 

 
 

AUGUSTA Technologie AG, Willy-Brandt-Platz 3, 81829 München 

Seite 3 von 3, Bericht des Vorstands zu TOP VII 

institutionelle Anleger im In- und Ausland zu verkaufen und auf diese Weise gezielt 

bestimmte Investorenkreise anzusprechen. Darüber hinaus wird die Gesellschaft in die 

Lage versetzt, kurzfristig auf günstige Börsensituationen reagieren zu können. Mit dieser 

Ermächtigung wird von der Möglichkeit des vereinfachten Ausschlusses des 

Bezugsrechts nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Hs. 2 AktG i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

Gebrauch gemacht. Die Vermögensinteressen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, 

dass der Veräußerungspreis den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten darf. Die 

endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien erfolgt zeitnah 

vor der Veräußerung, um einen etwaigen Abschlag vom Börsenpreis so gering wie 

möglich zu halten. Die Beteiligungsinteressen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, 

dass die auf § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gestützte Ermächtigung auf höchstens 10 % des 

jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt ist und der Anteil am Grundkapital, 

der auf Aktien entfällt, die aufgrund einer anderen Ermächtigung unter vereinfachtem 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden, hierauf angerechnet 

wird. Darüber hinaus können die Aktionäre ihre Beteiligungsquote zu im Wesentlichen 

gleichen Bedingungen durch Zukäufe über die Börse aufrechterhalten. 

Schließlich können die aufgrund dieser oder einer früheren Ermächtigung erworbenen 

eigenen Aktien der Gesellschaft ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung ganz 

oder teilweise eingezogen werden. Ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist 

hiermit nicht verbunden.  

Der Vorstand wird über jede Ausnutzung der in Tagesordnungspunkt VI. erteilten 

Ermächtigungen in der jeweils folgenden Hauptversammlung berichten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
Amnon F. Harman   Berth Hausmann  Arno Pätzold   
CEO    CFO    CDO 
 


